
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 

gemäß § 14 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz 

(KPG) 
 

Bekanntmachung Abwasserwerk Greifswald 

vom 25.10.2019 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 sowie der 
Lagebericht wurden durch die Ebner Stolz GmbH & 
Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, 

geprüft und am 15. April 2019 mit folgendem Bestä-

tigungsvermerk versehen: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerk 
Greifswald – Eigenbetrieb der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald -, – bestehend aus Bilanz 
zum 31. Dezember 2018, der Gewinn- und Verlust-
rechnung und der Finanzrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -  
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Abwasserwerk Greifswald – Eigenbetrieb der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald -, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2018 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde 
der Prüfungsgegenstand erweitert.  

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnen Erkenntnisse 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften sowie den Vorgaben nach §§ 11 bis 
14 KPG M-V und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und den §§ 11 bis 14 KPG M-V unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-

zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreterin 
und des Werksausschusses für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzliche Vertreterin ist verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorgaben nach den §§ 11 bis 14 KPG M-V 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebs vermittelt. Ferner ist die gesetzliche Ver-
treterin verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt hat, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist 
die gesetzliche Vertreterin dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren hat sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.  

 
Außerdem ist die gesetzliche Vertreterin ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-



lung zutreffend darstellt. Ferner ist die gesetzliche 
Vertreterin verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Lagebericht erbringen zu können.  

 
Der Werksausschuss ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ober 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.  

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrich-
tigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und Lage-
bericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Dass Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.  
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für 

die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zu Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzuge-
ben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von 
der gesetzlichen Vertreterin dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von der gesetzlichen Ver-
treterin angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da-
zugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiligen Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittel-
te Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
der gesetzlichen Vertreterin dargestellten zu-
kunftsorientierten Aufgaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichend geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von der gesetzlichen Vertreterin zu-



grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientieren Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-
steht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsa-
me Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.  
 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche An-

forderungen 
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 
13 Abs. 3 KPG M-V: 
 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2018 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG 
M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf 
unsere Tätigkeit einzugehen. Auf Basis unserer 
durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffas-
sung gelangt, dass uns keine Sachverhalte be-
kannt geworden sind, die zu wesentlichen Bean-
standungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebs Anlass geben.  
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreterin 
 
Die gesetzliche Vertreterin ist verantwortlich für die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs 
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die er dafür als notwendig erachtet hat. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend 
dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstat-
tung über die Erweiterung der Abschluss-
prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), 
Fragenkreise 11 bis 16 durchgeführt. 
 
Unsere Verantwortung nach diesen 
Grundsätzen ist es, anhand der Beantwor-
tung der Fragen der Fragenkreis 11 bis 16 
zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse zu wesentlichen Beanstandungen 
Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe 
des Abschlussprüfers, die sachliche 
Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der 
gesetzlichen Vertreterin und die Geschäfts-
politik zu beurteilen.“ 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Han-
sestadt Greifswald hat am 16.09.2019 fol-
genden Beschluss gefasst: 

 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 

des Abwasserwerkes Greifswald – Ei-
genbetrieb der Hansestadt Greifswald – 
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung, Anhang und Lagebericht 
wird mit einer Bilanzsumme von 
64.217.118,58 €, davon einem Eigenka-
pital von 13.638.720,49 € und einem 
Jahresüberschuss von 582.918,25 € 
festgestellt. 

 
2. Aus dem Jahresüberschuss des Be-

richtsjahres in Höhe von 582.918,25 € 
werden der zweckgebundenen Rücklage 
272.252,81 € zugeführt. Der Restbetrag 
in Höhe von 5.665,44 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 

 
3. Der Lagebericht 2018 wird genehmigt.  

Der Betriebsleitung wird für das Ge-
schäftsjahr 2018 Entlastung erteilt. 

 
4. Die Bürgerschaft nimmt die Beauftra-

gung der Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater Rechtsanwälte Partner-
schaft mbH (Sitz in Hamburg) mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2019 
des Abwasserwerkes zur Kenntnis.  

 
Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebe-
richt sind in den Räumen der Stadtwerke 
Greifswald GmbH in Greifswald, Gützkower 
Landstraße 19 - 21 öffentlich ausgelegt und 
während der Dienstzeiten von jedermann 
einsehbar. 

 
 
 

gez. Antje Köppe 
Betriebsleiterin 


